Tabellarische Übersicht
Personengesellschaft / Kapitalgesellschaft

als Entscheidungshilfe

	Sachverhalt
	Personenunternehmen
	GmbH

	Ansparabschreibung
	Gewinnanteil des Einzelunternehmers wird unmittelbar gemindert und damit auch die persönliche Steuerbelastung
	Wirkt sich auf die Körperschaftsteuer-Schuld der GmbH aus, jedoch nicht auf die Steuerbelastung des Gesellschafters

	Entnahme aus dem Unternehmen
	Uneingeschränkt möglich
	Zuflüsse an den Gesellschafter nur auf vertraglicher Grundlage      (z. B. als Gehalt) oder als Gewinnausschüttung; ansonsten liegen verdeckte Gewinnausschüttungen vor

	Gewerbesteuer
	Freibetrag von 24 500 € ; Ermittlung des Messbetrags in Staffelsätzen aufsteigend von 1 % bis 5 % je 12 000 €; pauschalierte Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer
	Kein Freibetrag; 

Ermittlung des Messbetrag mit 5 % vom Gewerbeertrag;

Keine Anrechnung auf die Einkommensteuer

	Gründungskosten
	Keine bzw. nur minimale Gründungskosten
	Gründungskosten liegen i.d.R. zwischen 2 000 € und 3 000 €; Stammkapital mindestens 25 000 €, muss zur Hälfte eingezahlt werden (Ausnahme: Ein-Mann GmbH)

	Gründungsvorgang
	Ohne großen Aufwand möglich: Anmeldung beim Gewerbeamt der Stadt/Gemeinde; bei Freiberuflern Mitteilung ans Finanzamt über den Beginn der Tätigkeit
	Notarieller Gesellschaftsvertrag und Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht erforderlich

	Haftung
	Keine Haftungsbeschränkung;

(allgemeiner Haftungsausschluss ist nicht möglich)
	Haftung beschränkt auf das Vermögen der GmbH

Im Einzelfall Durchgriffshaftung auf den Gesellschafter nicht ausgeschlossen;

Bei Krediten verlangen Banken i.d.R. die persönliche Haftung der Gesellschafter
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Fortsetzung: Übersicht: Personengesellschaft / Kapitalgesellschaft als Entscheidungshilfe

	Sachverhalt
	Personenunternehmen
	GmbH

	Insolvenz/Konkursrisiko
	Überschuldung ist kein Insolvenzgrund, sondern nur die Zahlungsunfähigkeit
	Insolvenz muss angemeldet werden, wenn die GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Verspäteter Insolvenzantrag kann strafrechtliche Folgen haben

	Steuerbelastung
	Tariflicher Grundfreibetrag und progressiver Besteuerung bis zum Spitzensteuersatz
	Einheitlicher Steuersatz von 25 %;

Besteuerung ab dem 1. Euro

	Prüfungs- und Publizitätspflicht
	Grundsätzlich keine Prüfungs- und Publizitätspflicht
	a) Publizitätspflicht bei allen GmbH`s, jedoch in unterschiedlicher Weise abhängig von der Größe der GmbH

b) Prüfungspflicht besteht für mittlere und große GmbH

	Umsatzsteuer
	Besteuerung nach den allgemeinen Grundsätzen des UStG
	Besteuerung der Gesellschaft; somit kein Unterschied zum Personenunternehmen

	Verluste
	Verluste mindern unmittelbar die Steuerschuld des Unternehmers, da sie mit anderen Einkünften verrechnet werden oder in das Folgejahr oder Vorjahr übertragen werden können
	Verluste bleiben in der GmbH und mindern nicht die Steuerbelastung des Gesellschafters.

	Verträge mit dem Unternehmen
	Der Einzelunternehmer kann mit seinem Unternehmen keine steuerlich wirksame Verträge schließen
	Der Gesellschafter kann mit der Gesellschaft steuerlich wirksame Verträge schließen, z. B. Arbeits- und Mietvertrag


